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Vorentwurf des Bundesgesetzes über das Entlastungspaket 2027

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Karin Keller-Suter

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 7. Februar 2025 haben Sie die Kantonsregierungen zum Vorentwurf des

Bundesgesetzes über das Entlastungspaket 2027 zur Stellungnahme eingeladen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass sich der Kanton Luzern

der gemeinsamen Stellungnahme der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), welche die

Plenarversammlung der KdK am 14. März 2025 beschlossen hat, anschliesst (vgl. Beilage).

Im Hinblick auf die Erarbeitung der Botschaft an das Parlament zum Entlastungspaket 2027

des Bundes ist auch der Kanton Luzern bereit, gemeinsam mit dem Bund und den anderen

Kantonen bei der Erarbeitung von zwischen den Staatsebenen abgestimmten Massnahmen

mitzuarbeiten. Wir werden diese Arbeiten gemeinsam mit der KdK und den Fachkonferenzen

laufend neu beurteilen und behalten uns - je nach Ergebnis für den Kanton Luzern - vor,

Ihnen im Herbst zusätzlich eine separate Stellungnahme des Kantons Luzern zukommen zu

lassen.
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Ich danke Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung der ge-

meinsamen Stellungnahme der KdK.

Freundliche Grüsse

/
Reto S

Regierunggspräsident

Beilage:

Stellungnahme der KdK zum Entlastungspaket 2027 des Bundes vom 14. März 2025
—

Kopie:

Konferenz der Kantonsregierungen (per E-Mail an: mail@kdk.ch)—
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